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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 15. Dezember 1981

über den Abschluß des Konzertierungsabkommens Gemeinschaft—COST über eine
konzertierte Aktion auf dem Gebiet der Behandlung und Verwendung von Klärschlamm

(Aktion COST 68ter)

(81 / 1063 /EWG)

BESCHLIESST :DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Artikel 1

Das Konzertierungsabkommen Gemeinschaft—
COST über eine konzertierte Aktion auf dem Gebiet
der Behandlung und Verwendung von Klärschlamm
(Aktion COST 68ter) wird im Namen der Gemein
schaft genehmigt .

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluß
beigefügt .

Artikel 2

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf den Beschluß 81 /213/EWG des Rates
vom 3 . März 1981 zur Festlegung eines sektoriellen
Forschungs- und Entwicklungsprogramms auf dem
Gebiet der Umwelt (Umweltschutz und Klimatolo
gie) — indirekte und konzertierte Aktionen — ( 1981
bis 1985) (*), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 1 ,

nach Kenntnisnahme von dem Beschlußentwurf der
Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Kommission hat gemäß Artikel 8 Absatz 2 des
Beschlusses 81 /213/EWG mit einigen an der Euro
päischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wis
senschaftlichen und technischen Forschung (COST)
beteiligten Drittstaaten ein Abkommen ausgehan
delt, um diese an dem gesamten Programm oder an
Teilen davon zu beteiligen .

Es empfiehlt sich, dieses Abkommen zu geneh
migen —

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Perso
nen zu benennen, die befugt sind, das Abkommen
rechtsverbindlich für die Gemeinschaft zu unter
zeichnen .

Geschehen zu Brüssel am 15 . Dezember 1981 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

D. HOWELL
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